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Novelle 2022; Stellungnahme des BMEIA 

Das BMEIA nimmt zu dem Entwurf wie folgt Stellung. 

 

In formeller Hinsicht 

Es wird auf die Zitierregeln des vom BKA-VD herausgegebenen EU-Addendums zu den 

Legistischen Richtlinien 1990 hingewiesen. Bei der erstmaligen Zitierung ist auf die korrekte 

Zitierweise zu achten, wodurch die Bezeichnung des erlassenden Organs und das Datum 

entfallen (vgl. Rz. 54 des EU-Addendums), das Fundstellenmuster (vgl. Rz. 55 des EU-

Addendums) zu beachten ist sowie gegebenenfalls Änderungen und Berichtigungen des EU-

Rechtsakts auszuweisen sind (vgl. Rz. 58 des EU-Addendums). 

Dementsprechend wäre die Richtlinie im Vorblatt der Erläuterungen (S. 1) wie folgt zu 

zitieren: 

- „Richtlinie 2009/73/ über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94, 
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zuletzt geändert durch die Richtlinie 2019/692/EU, ABl. Nr. L 117 vom 03.05.2019 

S. 1“ 

Wien, am 08. November 2021 

Für den Bundesminister: 

H. Tichy 

Elektronisch gefertigt 
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